
  

 
  

Wir können alles. 
Auch Surfen. 

 

Satzung 
des Vereins mit dem Namen 

 
Neckarwelle e.V. 

 
in Stuttgart 

I. Name, Sitz und Zweck des Vereins 

§ 1 
Name, Sitz, Eintragung 

(1) Der Verein fuhrt den Namen: 
 

Neckarwelle e.V. 
 

(2) Sitz des Vereins ist Stuttgart 
(3) Der Verein ist in das Vereinsregister einzutragen. Er erhält nach erfolgter Eintragung den Zu-

satz "e.V.“. 

§ 2 
Vereinszweck 

(1) Der Verein mit Sitz in Stuttgart verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke 
im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Der Verein ist 
selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

(2) Zweck des Vereins ist die Förderung des (Surf-) Sports insbesondere die Ausübung des Fluss-
wellenreitsports und seiner verwandten Disziplin als Breiten- und Wettkampsport zu entwi-
ckeln, zu fördern und die dafür erforderlichen Maßnahmen durchzuführen. 

(3) Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch 
(3.1) Bau einer surfbaren Flusswelle, um den Surfsport in Stuttgart und Baden-Württemberg 

zu etablieren und den Neckar erlebbar zu machen; 
(3.2) Durchführung von Surfkursen für Anfänger, Fortgeschrittene und Kinder ab 12 Jahren; 
(3.3) Durchführung von regelmäßigen Übungen/Trainingseinheiten für die Vereinsmitglieder; 
(3.4) Teilnahme und Durchführung von Wettkampfveranstaltungen. 

II. Mitgliedschaft 

§ 3 
Erwerb der Mitgliedschaft 

(1) Die Mitgliedschaft können volljährige natürliche Personen, juristische Personen des öffentlichen 
und des Privatrechts sowie Personenhandelsgesellschaften erwerben. Minderjährige natürliche 
Personen können die Mitgliedschaft mit Zustimmung der gesetzlichen Vertretungsberechtigten 
erwerben. 

(2) Über die Aufnahme von Mitgliedern entscheidet der Vorstand nach freiem Ermessen aufgrund 
eines schriftlichen Antrags, der enthalten soll: 
a) bei natürlichen Personen: den Namen, den Beruf, das Geburtsdatum und die Anschrift des 

Antragstellers; 
b) bei juristischen Personen und Personenhandelsgesellschaften: 

die Firma bzw. den Namen, den Sitz, die Branche, die Postanschrift sowie die vertretungs-
berechtigten Organe des Antragstellers. 
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Die Ablehnung der Aufnahme soll begründet werden. 

(3) Die Mitgliederversammlung kann Mitglieder und sonstige Personen, die sich um den Verein 
oder den Vereinszweck besonders verdient gemacht haben, zu Ehrenmitgliedern bestellen. 

(4) Die Zahl der Mitglieder ist nicht beschränkt. 

§ 4 
Mitgliedsbeiträge 

(1) Von den Mitgliedern werden Beitrage erhoben. Die Höhe des Beitrags und dessen Fälligkeit 
werden von der Mitgliederversammlung bestimmt. 

(2) Ehrenmitglieder sind von der Beitragspflicht befreit. 

§ 5 
Beendigung der Mitgliedschaft 

(1) Die Mitgliedschaft endet durch freiwilligen Austritt, durch Tod/Liquidation, durch Streichung 
von der Mitgliederliste und durch Ausschluss aus dem Verein. 

(2) Der freiwillige Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber einem Mitglied des Vor-
stands. Er ist nur zum Schluss eines Kalenderjahres unter Einhaltung einer Frist von sechs Wo-
chen zulässig. 

(3) Der Ausschluss ist nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes zulässig. Ein wichtiger Grund liegt 
insbesondere vor, wenn ein Mitglied schuldhaft in schwerwiegender Weise den Interessen des 
Vereins zuwider handelt, etwa im Falle fehlender Zahlung des Mitgliedsbeitrags trotz zweimali-
ger Mahnung.  
Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand. Vor der Beschlussfassung ist dem Mitglied un-
ter Setzung einer angemessenen Frist Gelegenheit zu geben, sich persönlich oder schriftlich zu 
rechtfertigen. Der Beschluss ist dem Mitglied unter Angabe der Gründe schriftlich mitzuteilen. 
Gegen seinen Ausschluss kann das ausgeschlossene Mitglied die Mitgliederversammlung anru-
fen. Die Anrufung der Mitgliederversammlung muss von dem Ausgeschlossenen innerhalb eines 
Monats, gerechnet ab dem Zugang des Ausschließungsbeschlusses, beim Vorstand erfolgen. 
Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung des Ausschließungsbeschlusses folgenden Tag. 
Die Anrufung der Mitgliederversammlung hemmt die Wirksamkeit des Ausschlusses. Vor-
standsmitglieder werden durch die Mitgliederversammlung ausgeschlossen. 

(4) Mahnschreiben und sonstige Mitteilungen nach Absatz 3 und 4 gelten dem Mitglied als zuge-
gangen, wenn es an die letzte vom Mitglied dem Verein schriftlich bekannt gegebene Adresse 
gerichtet ist. 

III. Vereinsorgane 

§ 6 
Organe 

Organe des Vereins sind: 
a) der Vorstand; 
b) die Mitgliederversammlung. 

§ 7 
Zusammensetzung des Vorstands, Bestellung der Vorstandsmitglieder 

(1) Der Vorstand des Vereins im Sinne des § 26 BGB besteht aus dem/der Vorsitzenden und 
dem/der stellvertretenden Vorsitzenden 

(2) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von drei Jahren, vom Tage 
der Wahl an gerechnet, gewählt. Wiederwahl ist zulässig. Jedes Vorstandsmitglied ist einzeln 
zu wählen. Wählbar sind nur Vereinsmitglieder sowie Gesellschafter und Organe von Vereins-
mitgliedern. Mitglied des Vorstands können nur natürliche Personen sein. 

(3) Das Amt eines Vorstandsmitglieds endet durch 
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a) Ablauf seiner Amtszeit; das Mitglied bleibt jedoch bis zur Neuwahl des Vorstands im 

Amt; 
b) Tod; 
c) Amtsniederlegung; sie ist jederzeit zulässig und schriftlich unter Einhaltung einer Frist 

von einem Monat gegenüber dem Verein zu erklären. 
Scheidet ein Vorstandsmitglied während der Amtsperiode aus, so kann der Vorstand ein Er-
satzmitglied für die Zeit bis zur nächsten Mitgliederversammlung wählen. 

(4) Änderungen in der Zusammensetzung des Vorstands sind unverzüglich zur Eintragung in das 
Vereinsregister anzumelden. 

§ 8 
Aufgaben des Vorstands 

(1) Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins. Er ist für alle Angelegenheiten des Vereins zu-
ständig, soweit sie nicht durch die Satzung einem anderen Vereinsorgan zugewiesen sind. Er 
nimmt auch folgende Aufgaben wahr: 
a) Vorbereitung der Mitgliederversammlungen sowie Aufstellung der Tagesordnungen; 
b) Einberufung der Mitgliederversammlungen; 
c) Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlungen; 
d) Aufstellung eines Haushaltsplans für jedes Geschäftsjahr, Verzeichnung der Einnahmen und 

der Ausgaben sowie Erstellung einer Jahresabrechnung nach § 19 Absatz (3). 
(2) Die genaue Abgrenzung der Geschäftsbereiche unter den Vorstandsmitgliedern erfolgt durch 

Vorstandsbeschluss, der zu protokollieren ist. Über wichtige Ereignisse, die einen Geschäftsbe-
reich betreffen, sind die anderen Vorstandsmitglieder unverzüglich zu unterrichten. 

(3) Widerspricht ein Vorstandmitglied der Maßnahme eines anderen Vorstandsmitglieds, so hat 
diese zunächst zu unterbleiben. Auf Antrag eines Vorstandsmitglieds entscheidet der Vorstand 
über die Durchführung der Maßnahme. Zu außergewöhnlichen Geschäftsführungsmaßnahmen 
ist die vorherige Zustimmung der Mitgliederversammlung erforderlich. Durch Beschluss der 
Mitgliederversammlung können die zustimmungspflichtigen Maßnahmen naher bestimmt wer-
den. 

(4) Bei seiner Tätigkeit hat der Vorstand darauf zu achten, dass die Steuerbefreiung des Vereins 
nicht gefährdet wird. 

(5) Die Mitglieder des Vorstands haften, soweit gesetzlich zulässig gegenüber dem Verein, nur für 
Vorsatz. 

§ 9 
Beschlussfassung des Vorstands 

(1) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse im Allgemeinen in Vorstandssitzungen, die von der/dem 
Vorsitzenden, bei Verhinderung von der/dem stellvertretenden Vorsitzenden, telefonisch oder 
in Textform (schriftlich oder im Wege der elektronischen Medien) einberufen werden. In jedem 
Fall ist eine Einberufungsfrist von drei Tagen einzuhalten. Einer Mitteilung der Tagesordnung 
bedarf es nicht. 

(2) Die Vorstandssitzung leitet die/der Vorsitzende bei Verhinderung die/der stellvertretende Vor-
sitzende des Vereins. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens drei Vorstandsmitglie-
der anwesend sind. Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen gülti-
gen Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des/der Leiters/in der Vorstands-
sitzung. Die Beschlüsse des Vorstands sind schriftlich niederzulegen und vom der Sitzungslei-
tung zu unterzeichnen. Die Niederschrift soll Ort und Zeit der Vorstandssitzung, die Namen der 
Teilnehmenden, die gefassten Beschlusse und das Abstimmungsergebnis enthalten. 

(3) Ein Vorstandsbeschluss kann telefonisch oder in Textform gefasst werden, wenn alle Vor-
standsmitglieder ihre Zustimmung zu der zu beschließenden Regelung oder der Form der Be-
schlussfassung erklären. 

(4) Die Vereinigung mehrerer Vorstandsämter in einer Person ist unzulässig. 
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§ 10 

Vertretung des Vereins 
Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch zwei Mitglieder des Vorstands gemeinsam ver-
treten. Durch Beschluss der Mitgliederversammlung kann allen oder einzelnen Mitgliedern des Vor-
stands Einzelvertretungsbefugnis und/oder Befreiung von den Beschränkungen des § 181 8GB erteilt 
werden. 

§ 11 
Vergütung der Vorstandsmitglieder 

(1) Den Vorstandsmitgliedern kann für ihre Tätigkeit eine angemessene Vergütung oder eine pau-
schale Aufwandsentschädigung gewahrt werden; in jedem Falle werden ihnen ihre Auslagen in 
angemessenen Umfang ersetzt. Eine etwaige Umsatzsteuer wird zusätzlich bezahlt. 

(2) Die Festsetzung von Vergütungen erfolgt durch die Mitgliederversammlung. 

§ 12 
Mitgliederversammlung 

Die Mitgliederversammlung ist ausschließlich zuständig für 
a) die Ernennung von Ehrenmitgliedern (§ 3 Absatz (3)); 
b) die Festsetzung der Hohe und der Fälligkeit der von den Vereinsmitgliedern zu entrichtenden 

Beitrage (§ 4 Absatz (1)); 
c) die Berufung gegen einen Beschluss über die Ausschließung von Vereinsmitgliedern (§ 5 Ab-

satz (3)); 
d) die Bestellung von Vorstandsmitgliedern und besonderen Vertretern (§ 7 Absatz (2)); 
e) die Erteilung von Einzelvertretungsbefugnis · sowie die Befreiung von Mitgliedern des Vor-

stands von den Beschränkungen des § 181 BGB (§ 10); 
f) die Erteilung der Zustimmung zu außergewöhnlichen Geschäftsführungsmaßnahmen; 
g) die Festlegung der zustimmungspflichtigen Geschäftsführungsmaßnahmen nach § 8 Absatz 

(3); 
h) die Bestellung eines Rechnungsprüfers. Der Rechnungsprüfer wird von der Mitgliederversamm-

lung jährlich jeweils für das laufende Geschäftsjahr bestellt; 
i) die Genehmigung der Jahresabrechnung und des Jahresberichts (§ 19 Absatz (3)); 
j) die Genehmigung des vom Vorstand aufgestellten Haushaltsplans; 
k) die Entlastung der Mitglieder des Vorstands; 
l) Satzungsänderungen (§ 15 Absatz (4) lit. a); 
m) die Auflösung des Vereins (§ 15 Absatz (4) lit. b); 
n) weitere, ihr vom Vorstand zur Entscheidung übertragene Angelegenheiten. 

§ 13 
Einberufung der Mitgliederversammlung 

(1) Die Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn es das Interesse des Vereins erfordert, je-
doch mindestens einmal jährlich zur Jahresversammlung. Sie kann auch im Wege der elektro-
nischen Medien (z.B. Videokonferenz) abgehalten werden. 

(2) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung muss einberufen werden auf Antrag eines Vor-
standsmitglieds oder wenn dies mindestens ein Drittel aller Vereinsmitglieder schriftlich unter 
Angabe des Zwecks und der Grunde vom Vorstand verlangt. 

(3) Mitgliederversammlungen werden vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von einer Woche 
schriftlich oder elektronisch unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Die Frist beginnt mit 
dem auf die Absendung des Einladungsschreibens folgenden Tag. Das Einladungsschreiben gilt 
dem Mitglied als zugegangen, wenn es an die letzte vom Mitglied dem Verein schriftlich be-
kannt gegebene Adresse gerichtet ist. Die Tagesordnung setzt der Vorstand fest. 
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§ 14 

Nachträgliche Anträge zur Tagesordnung 
Jedes Mitglied kann bis spätestens zwei Wochen vor dem Tag der Mitgliederversammlung beim Vor-
stand schriftlich beantragen, dass weitere Angelegenheiten nachträglich auf die Tagesordnung gesetzt 
werden. Der Vorstand hat die Ergänzung der Tagesordnung den Vereinsmitgliedern mindestens eine 
Woche vor der Mitgliederversammlung schriftlich mitzuteilen, sofern sie wesentliche Maßnahmen wie 
den Ausschluss von Mitgliedern, die Abberufung von Vorstandsmitgliedern, Beitragserhöhungen oder 
die Auflösung des Vereins betrifft. 

§ 15 
Beschlussfassung der Mitgliederversammlung 

(1) Die Mitgliederversammlung wird von der/dem Vorsitzenden, bei Verhinderung von der/dem 
stellvertretenden Vorsitzenden oder einem anderen Vorstandsmitglied, geleitet. Ist kein Vor-
standsmitglied anwesend, bestimmt die Versammlung die Leitung. Bei Wahlen kann die Ver-
sammlungsleitung für die Dauer des Wahlgangs und der vorhergehenden Diskussion einem/r 
Wahlleiter/in übertragen werden. 

(2) Die Art der Abstimmung bestimmt die Versammlungsleitung. Die Abstimmung muss schriftlich 
durchgeführt werden, wenn ein Drittel der erschienenen stimmberechtigten Mitglieder dies be-
antragt. 

(3) Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn sieben Vereinsmitglieder anwesend sind. 
Bei Beschlussunfähigkeit ist der Vorstand verpflichtet, innerhalb von vier Wochen eine zweite 
Mitgliederversammlung mit der gleichen, gegebenenfalls nach § 14 ergänzten, Tagesordnung 
einzuberufen; diese ist ohne Rucksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. 
Hierauf ist in der Einladung hinzuweisen. 

(4) Jedes Mitglied - auch ein Ehrenmitglied - hat eine Stimme. Die Beschlusse bedürfen grundsätz-
lich der einfachen Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen; Stimmenthaltungen bleiben 
daher außer Betracht. 
Zu folgenden Beschlüssen ist jedoch eine Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen gültigen 
Stimmen erforderlich: 
a) Beschlusse über Satzungsänderungen einschließlich Änderungen des Vereinszwecks; 
b) Beschlusse über die Auflösung des Vereins. 

(5) Bei der Beschlussfassung kann sich ein Mitglied durch ein anderes Mitglied vertreten lassen. 
Die Vollmachten bedürfen der Schriftform und sind für jede Mitgliederversammlung gesondert 
zu erteilen. 

§ 16 
Niederschrift über die Beschlusse der Mitgliederversammlung 

Über die von der Mitgliederversammlung gefassten Beschlüsse ist eine Niederschrift anzufertigen, die 
von der Versammlungsleitung und dem/der Schriftführer/in zu unterzeichnen ist. 

§ 17 
Beschlussfassung im schriftlichen Verfahren 

Der Einberufung einer Mitgliederversammlung bedarf es nicht, wenn alle Vereinsmitglieder mit dem zu 
fassenden Beschluss oder einer Beschlussfassung im schriftlichen Verfahren einverstanden sind. 

IV. Vereinsvermögen 

§ 18 
Verwaltung des Vereinsvermögens 

(1) Das Vereinsvermögen ist entsprechend den für steuerbegünstigte Einrichtungen geltenden 
steuerlichen und sonstigen Vorschriften und im Übrigen nach Maßgabe dieser Satzung sowie 
den Weisungen der Mitgliederversammlung zu verwalten. 
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(2) Mittel der Körperschaft dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die 

Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln der Körperschaft. 
(3) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch un-

verhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

§ 19 
Geschäftsjahr, Rechnungslegung 

(1) Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 
(2) Der Schatzmeister hat für eine ordnungsmäßige Verzeichnung des Vermögens sowie der Ein-

nahmen und Ausgaben des Vereins zu sorgen. 
(3) innerhalb von drei Monaten nach dem Schluss eines jeden Geschäftsjahres hat der Vorstand 

eine Jahresrechnung mit einer Vermögensübersicht und einen Jahresbericht zu erstellen. Der 
Jahresbericht hat Aufschluss über die Tätigkeit des Vereins im abgelaufenen Geschäftsjahr zu 
geben. 

V. Auflösung des Vereins 

§ 20 
Vermögensanfall 

Bei Auflösung oder Aufhebung der Körperschaft oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das 
Vermögen der Körperschaft an die Stadt Stuttgart, welche es unmittelbar und ausschließlich für ge-
meinnützige Zwecke zur Förderung des Sports zu verwenden hat. 

§ 21 
Liquidation 

Die Liquidation erfolgt durch die Vorstandsmitglieder als Liquidatoren. § 7 bis § 11 gelten während der 
Liquidation entsprechend. 

VI. Bekanntmachungen 

§ 22 
Bekanntmachungen 

Die vorstehende Satzung wurde in der Gründungsversammlung vom 28.09.2017 errichtet. 
 
Stuttgart, den 28.09.2017 
 
Dr.-Ing. Volker Sellmeier 
Matthias Bauer 
Martin Jetter 
Max Mannschreck 
Susi Mannschreck 
Dr. jur. Julian Bubeck 
Dominik Puckert 
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